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VI.

Bekämpfung von Bränden in elektrischen Anlagen

Zu VDE·Gruppe 01 "Starkstromanlagen" werden die Be
stimmungen "VDE 0132/1932, Leitsätze für die Bekämpfung
von Bränden in elektrischen Anlagen und in deren Nähe"
außer Geltung gesetzt. Soweit in den geltenden ÖVE-Vor
schriften (insbesondere in den Vorschriften ÖVE-E 5/1964)
Hinweise auf diese Leitsätze enthalten sind, sind diese Hin
weise vom Datum dieses Runderlasses an auf die Bestimmun
gen des Merkblattes "ÖVE.E 32/1965, Bekämpfung von Brän
den in elektrischen Anlagen und in deren Nähe" zu beziehen.
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ÖVE-E 32 / 1965 Einführende Erläuterungen

Einführende Erläuterungen

Immer häufiger sind im Bereich elektrischer Anlagen, besonders in
unmittelbarer Nähe von Freileitungen, industrielle, gewerbliche und
private Objekte anzutreffen, an denen Brände vorwiegend mit Wasser
strahlen bekämpft werden müssen.
Wie die Erfahrung lehrt, sind die Rettung von Personen aus Lebensgefahr
und die erforderliche Brandbekämpfung nur bei raschem und ungehin
dertem Einsatz möglich. Deshalb sind Verzögerungen und Behinderun
gen besonders bei der Brandbekämpfung mit Wasserstrahlen auch im
Bereich von Hochspannungsfreileitungen möglichst auszuschalten.
Nach Auswertung neuer in- und ausländischer Versuchsergebnisse
konnten die bisher geltenden Sicherheitsbestimmungen wesentlich
erleichtert und die einzuhaltenden Mindestabstände zwischen Strahlrohr
und spannungführenden Teilen so festgelegt werden, daß eine aus
reichende Bewegungsfreiheit des Strahlrohrführers beim Löscheinsatz
in und an spannungführenden elektrischen Anlagen gegeben ist. Nur
Ausnahmefälle erfordern noch die Abschaltung von Freileitungen.
Nach dem Maß der Sicherheitsreserve wird die Empfehlung zur Strahl
rohrauswahl gestaffelt angeführt. Sie ist auf besonders ungünstige Be
dingungen bezogen, die bisher nur vereinzelt in Versuchsfeldern nach
gebildet werden konnten.
Wenn erforderlich, dürfen auch im Trassenbereich von Hochspannungs
freileitungen Vollstrahlrohre über 12 mm Mundstückweite zum Einsatz
kommen. Die Entfernungszuschläge wurden auf das unbedingt notwen
dige Maß festgelegt, um die Brandbekämpfung auch mit solchen Strahl
rohren nicht wesentlich zu beeinträchtigen. Eine Gefährdung kann bei
Unterschreitung der Mindestabstände eintreten, wenn der Strahl aus
kürzerer Distanz auf spannungführende Teile einer elektrischen Anlage
gerichtet wird. Entsprechende Vorsicht hat immer zu walten.
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äVE-E 32 I 1965

§ 1. Geltung

§§ 1 ... 3

1,1) Dieses Merkblatt gilt ab 1. November 1965.

1,2) Das Merkblatt gilt für die Bekämpfung von Bränden in elektri
schen Anlagen und in deren Nähe mit Betriebsspannungen
über 42 V zwischen beliebigen Leitern.

Es findet keine Anwendung auf die Errichtung elektrischer
Anlagen. Hierfür sind die einschlägigen Bestimmungen (in
den jeweils geltendsn Fassungen) maßgebend, insbesondere
äVE-E 1, äVE-E 11 '), äVE-E 40, äVE-L 1 und äVE-L 11 '),

§ 2

(Frei fü r Ergänzungen.)

§ 3. Begriffe und Benennungen

3,1) Elektrische Anlage ist die Gesamtheit von bestimmungs
gemäß leitend, induktiv oder kapazitiv zusammengeschlosse
nen elektrischen Betriebsmittein.

3,2) Im Sinne dieses Merkblattes werden unterschieden:

(1) Niederspannungsanlagen mit Nennspannungen bis ein
schließlich 1000 V
Zu den Niederspannungsanlagen zählen z, B. Stromerzeu
gungs- und Verteilungsanlagen, Ortsnetze, Hausinstallationen
sowie Installationen für industrielle, gewerbliche und land
wirtschaftliche Betriebe, die Fahrleitungen und Installationen
der Straßenbahnen und Oberleitungsbusse (Obusse),

(2) Hochspannungsanlagen mit Nennspannungen über 1 kV
Zu den Hochspannungsanlagen zählen Anlagen, die insbe
sondere der Erzeugung, Umwandlung und Fortleitung elektri
scher Energie dienen, z, B, Kraftwerke, Schalt- und Umspann
anlagen, Freileitungen, elektrische Bahnanlagen,
Hochspannungsanlagen sind mit Ausnahme der der äffent
:ichkeit nicht zugänglichen Fahrleitungen elektrischer Bahnen
durch Warnschilder besonders gekennzeichnet [vgl, äVE-E 5
(in der jeweils geltenden Fassung)],

3,3) Elektrizitätswerke im Sinne dieses Merkblattes sind Unter
nehmen, die der öffentlichen oder privaten Stromversorgung
dienen, also auch Kraft- und Umspannwerke von Betrieben,

') Derzeit in Ausarbeitung,

6


